
 

 

Allgemeine Verkaufs- und Lieferbedingungen 
der VIALIT Asphalt GmbH & Co.KG. 

1. ANGEBOT, AUFTRAG, PREIS 
1.1. Die nachstehenden Verkaufs- und Lieferbedingungen gelten für alle bei uns getätigten Bestel-

lungen, und gelten in der Folge ohne wiederholenden ausdrücklichen Hinweis als Rahmenver-
einbarung auch für alle weiteren Rechtsgeschäfte zwischen den Vertragsparteien als verein-
bart. 

1.2. Anders lautende Bedingungen sind für uns nur dann bindend, wenn sie von uns schriftlich an-
erkannt werden. Dies gilt auch für den Fall, dass ein Besteller auf seine eigenen Einkaufsbe-
dingungen verweist. Mündliche Vereinbarungen, die für uns eine zusätzliche Verpflichtung be-
inhalten, sind nur dann bindend, wenn sie von uns schriftlich bestätigt werden. 

1.3. Aufträge müssen in Schriftform erfolgen (E-Mail, Telefax, …). Bestellungen sind für uns nicht 
bindend, solange diese nicht von uns schriftlich bestätigt werden. Eine ausgestellte Rechnung 
gilt als Bestätigung.  

1.4. Unsere Angebote und Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer freibleibend ab Werk 
(EXW), eine Vereinbarung „frachtfrei/franko ...“ versteht sich CPT ... (Bestimmungsort), von uns 
beladene Abholungen erfolgen ausschließlich FCA Werk A-5280 Braunau (INCOTERMS 
2020). Erhöhen sich während der Lieferfrist die in unserem Verkaufspreis zur Leistungserstel-
lung notwendigen Kosten, so erhöht sich der vereinbarte Preis im gesetzlich zulässigen Rah-
men dementsprechend.  

2. ZAHLUNGSZIEL, ZAHLUNGSBEDINGUNGEN, RÜCKTRITT 
2.1. Wir sind berechtigt Teilrechnungen zu stellen. Unsere Rechnungen sind 30 Tage ab Rech-

nungsdatum netto ohne Abzug zur Zahlung fällig. Der Kaufpreis ist jedoch sofort fällig, wenn 
der Besteller uns gegenüber mit anderen Zahlungsverpflichtungen in Zahlungsverzug gerät. 
Bei Überschreitung der Zahlungsfrist werden, unter Vorbehalt der Geltendmachung eines wei-
teren Verzugsschadens, Verzugszinsen und Mahnkosten in Entsprechung des Zinsrechts – 
Änderungsgesetzes i.d.g.F. in Rechnung gestellt. 

2.2. Bei Verzug und Terminsverlust des Bestellers, sind wir berechtigt, die gelieferte Ware ohne 
Rücktritt vom Vertrag zurückzuverlangen. 

2.3. Unterlässt der Besteller innerhalb von 30 Tagen eine Reklamation gegen unsere Abrechnung, 
erklärt er damit ausdrücklich seine Zustimmung. 

2.4. Die Annahme von Wechseln behalten wir uns vor, sie erfolgt jedoch auf jeden Fall nur zah-
lungshalber. Diskontspesen, Wechselsteuer und Verzugszinsen gehen zu Lasten des Ausstel-
lers. Für rechtzeitige Vorzeigung, Protestierung, Benachrichtigung und Zurückleitung des 
Wechsels bei Nichteinlösung übernehmen wir keine Haftung. 

2.5. Aufrechnung oder Zurückbehaltung von Zahlungen wegen vermeintlicher Gegenansprüche – 
auch aus dem Titel der Gewährleistung – sind ausgeschlossen. Bleibt der Besteller mit der 
Zahlung länger als 30 Tage im Rückstand, werden bei ihm Pfändungen durchgeführt oder ver-
schlechtert sich seine Vermögenslage beträchtlich, sind wir berechtigt von allen noch nicht er-
füllten Lieferverträgen zurückzutreten, Lieferungen zurückzuhalten oder Vorauszahlungen zu 
fordern.  

2.6. Forderungen von Konsumenten gegen uns dürfen ohne schriftliche Zustimmung nicht abgetre-
ten werden.  

3. LIEFERUNG 
3.1. Sachlich begründete und angemessene Änderungen unserer Leistungs- bzw. Lieferverpflich-

tung, insbesondere angemessene Lieferfristüberschreitungen oder Teillieferungen unserer-
seits, gelten als vorweg genehmigt. Auf jeden Fall sind Schadenersatzansprüche oder Aufhe-
bung des Vertrages wegen verspäteter Lieferung ausgeschlossen, wenn uns nicht grobe Fahr-
lässigkeit nachgewiesen wird. Diesfalls gelten 10% der Auftragssumme als vollständige Abgel-
tung aller Ansprüche des Kunden aus Verzug als vereinbart.  

3.2. Während der Dauer eines Falles von höherer Gewalt werden die vertraglichen Rechte und 
Pflichten haftungsfrei suspendiert. Die betroffene Partei informiert die andere Partei über Ein-
tritt, Ursache der Verzögerung und später über deren Beendigung. Der höheren Gewalt stehen 
schwere Betriebsstörungen, aus technischen, administrativen oder anderen Gründen, gleich, 
die eine Einschränkung oder Einstellung des Betriebes herbeiführen und sonstige Umstände, 
wie die Verfügbarkeit von Rohstoffen, die die Erfüllung von Verpflichtungen wesentlich er-
schweren oder unmöglich machen. Dies gilt auch dann, wenn die außerordentlichen Ereignisse 
bei Unterlieferanten eintreten. Falls die höhere Gewalt ununterbrochen über einen Zeitraum 
von mindestens 6 Monaten andauert, sind die Parteien berechtigt, schriftlich vom Vertrag zu-
rückzutreten. 

4. UMSCHLIESSUNGEN 
4.1. Leihgebinde: 

Es sind ausschließlich die von uns beigestellten Leihgebinde nach ihrer Entleerung in ord-
nungsgemäßem Zustand und, bei EXW / FCA - Preis, auf Kosten des Käufers an das Auslie-
ferwerk / -lager zurückzusenden. Bis zur Rückgabe sind wir berechtigt, pro Leihgebinde ein 
Pfand einzuheben. 

• Für beschädigte oder in Verlust geratene Gebinde(-teile) ist der Besteller schadenersatz-
pflichtig in Höhe des Neuanschaffungspreises. Der diesbezügliche Fasssaldo ergibt sich 
aus der Differenz zwischen ausgelieferter Fässeranzahl und bestätigten Rücklieferschei-
nen. 

• Befinden sich in den Fässern Restmaterialien, wird deren Sonderentsorgung in Rechnung 
gestellt. 

• Leihfässer sind ausschließlich zum Versand von VIALIT – Waren zu verwenden. Jeder 
Verstoß dagegen kann gerichtlich verfolgt werden.  

4.2. Die Bestimmungen über Leihgebinde sind für Paletten aus Lieferungen von Palettenware ana-
log anzuwenden.  

4.3. Verpackungsmaterial: 
Mit der Annahme der Ware verpflichtet sich der Kunde, dass er die Verpackung unter Einhal-
tung der nationalen Vorschriften entsorgt bzw. entpflichtet. Von uns verwendetes Verpackungs-
material und Einweggebinde werden nur nach Maßgabe gesetzlicher Verpflichtungen zurück-
genommen. Wir sind für Österreich Lizenznehmer der Altstoff Recycling-Austria AG (ARA). Alle 
solche Gebinde können restentleert bei einer ARA-Sammelstelle abgegeben werden.  

5. GEFAHRÜBERGANG 
5.1. Der Versand erfolgt stets auf Rechnung und Gefahr des Bestellers: Wir verpacken und verla-

den die Ware auf ihre Kosten und auf ihre Gefahr. Für alle daraus entstandenen Schäden, 
sowie eine allenfalls erfolgte Inanspruchnahme durch Dritte, sind wir vom Käufer schad- und 
klaglos zu halten. Für Beschädigungen und Verluste während des Transportes haften wir nicht. 
Mangels besonderer Versandvorschriften des Bestellers haben wir die Versendung auf dem 
nach unserem Ermessen besten Weg zu bewirken. Werden vom Besteller keine anderweitigen 
Vorschriften über die Versicherung gegen Transportschäden gemacht, so kann dies auf Kosten 
des Bestellers von uns ohne weiteres vorgenommen werden. Eine Verpflichtung unsererseits 
besteht jedoch nicht.  

5.2. Dem Besteller wird zu seinem eigenen Interesse empfohlen, bei Beschädigungen der Lieferung 
die Ware nur unter Vorbehalt zu übernehmen und den Transporteur unverzüglich zu benach-
richtigen, um allfällige Rechte zu wahren.  

6. EIGENTUMSVORBEHALT 
6.1. Die gelieferte Ware bleibt unbeschadet des früheren Gefahrüberganges bis zur vollständigen 

Bezahlung aller aus dem Liefervertrag entstandenen Verbindlichkeiten des Bestellers unser 
Eigentum. Solange die Ware unser Eigentum ist, ist der Besteller nicht berechtigt, die gelieferte 
Ware einem Dritten zu verpfänden oder sicherungsweise zu übereignen. Im Falle einer Veräu-
ßerung der gelieferten Ware, ist uns die (Geschäfts-)Anschrift des (Zweit-)Käufers bekannt zu 
geben und tritt der Besteller schon jetzt allfällige Forderungen, die ihm daraus gegen einen 
Dritten erwachsen werden, bis zur Höhe des noch offenen Kaufpreises zahlungshalber an uns 
ab.  

6.2. Droht unserem Eigentum von dritter Seite Gefahr, so hat der Besteller unser Eigentumsrecht 
mit sämtlichen gebotenen Mitteln zu wahren, uns insbesondere gerichtliche oder behördliche 
Sicherstellungen, Beschlagnahmen oder Pfändungen unverzüglich und schriftlich anzuzeigen 
und unser Eigentum unter Nennung unserer Firma und unserer Anschrift zu behaupten.  

6.3. In der Geltendmachung des Eigentumsvorbehaltes liegt nur dann ein Rücktritt vom Vertrag, 
wenn dieser ausdrücklich erklärt wird.  

 

 

 

7. PRODUKT- UND VERARBEITUNGSHINWEISE 
7.1. Der Kunde hat die für die Lagerung, Verwendung und Verarbeitung von Produkten maßgeben-

den Vorschriften und Normen, unsere Anleitungen und die Regeln der Technik zu beachten. 
Bei Verstoß gegen diese durch den Kunden, wird die Kausalität dieses Verstoßes für den ein-
getretenen Schaden, sowie die Mängelfreiheit der Lieferung/Leistung bei Übergabe vermutet, 
unbeschadet einer Haftung aus dem Titel Produkthaftung (PHG).  

7.2. Farben, Abbildungen, Maße und Gewichte sind nur annähernd, sofern sie nicht ausdrücklich 
als verbindlich bezeichnet worden sind. Produktionsbedingte Abweichungen und Änderungen 
der Verpackung bleiben vorbehalten.  

7.3. Für die Verarbeitung der Produkte sind grundsätzlich unsere Anleitungen und die Sicherheits-
datenblätter maßgebend. Unsere Angaben dienen jedoch nur als Richtlinien und sind vom Kun-
den auf seinen jeweiligen Einsatzzweck und die örtlichen Verhältnisse gesondert abzustimmen. 
Bedarfsangaben stellen unverbindliche Richtwerte dar. Haltbarkeitsangaben stellen keine Ga-
rantiezusagen dar.  

7.4. Angaben über Lagerfähigkeit beziehen sich stets auf original verschlossene Produkte und 
sachgemäße, trockene und frostfreie Lagerung.  

7.5. Unsere Werbe- und Marketingaussagen zu Umwelt und Nachhaltigkeit richten sich ausschließ-
lich an Unternehmer. Diese müssen gegebenenfalls selbst prüfen, ob die Angaben in der Lie-
ferkette den gesetzlichen Vorgaben für Verbrauchergeschäfte genügen. 

7.6. Vor einer serienmäßigen Anwendung von Produkten sind Vorversuche unter realistischen Be-
dingungen durchzuführen.  

8. GEWÄHRLEISTUNG, SCHADENERSATZ, PRODUKTHAFTUNG 
8.1. Der Besteller hat eine Lieferung sofort nach Anlieferung eingehend zu untersuchen. Beanstan-

dungen wegen unvollständiger Lieferung oder wegen entdeckter Mängel sind unverzüglich 
schriftlich anzuzeigen, andernfalls gilt die Lieferung als vorbehaltlos angenommen und diesbe-
zügliche Gewährleistungs- und Schadenersatzansprüche sowie Irrtumsanfechtung sind aus-
geschlossen. Der Mangel ist nach Art und Umfang so deutlich zu kennzeichnen, dass wir den 
Grund der Beanstandung klar erkennen können. Der Besteller ist verpflichtet, für die einstwei-
lige Aufbewahrung der beanstandeten Ware zu sorgen.  

8.2. Die Gewährleistungsfrist beträgt für bewegliche Sachen sechs Monate, für unbewegliche Sa-
chen ein Jahr ab Lieferung / Übergabe. Der Kunde hat stets zu beweisen, dass der Mangel 
zum Übergabezeitpunkt bereits vorhanden war. Die Rechte des Kunden aus der Gewährleis-
tung verjähren zwei Monate nach Ablauf der Gewährleistungsfrist. Wir behalten uns vor, soweit 
gesetzlich zulässig einen Gewährleistungsanspruch nach unserer Wahl durch Verbesserung, 
Austausch oder Preisminderung zu erfüllen. Über die konkrete Produkt-Gewährleistung hinaus 
gehende Kosten und Aufwendungen werden nicht ersetzt.  

8.3. Für Emulsions- und Bindemittelprodukte leisten wir für Mängel der Lieferung unter Aus-
schluss weiterer Ansprüche wie folgt Gewähr: All diejenige Ware ist unentgeltlich nach un-
serer Wahl auszubessern oder neu zu liefern, welche innerhalb von zwei Monaten, ab Liefer-
datum gerechnet, nachweisbar infolge eines vor dem Gefahrübergang liegenden Umstandes, 
insbesondere einer den Bindemittelvorschriften ÖNORM B 3508 – 3509 und 3507 in der gel-
tenden Fassung nicht entsprechenden Beschaffenheit der gelieferten Bindemittel, unbrauchbar 
wird. Natürlicher Verschleiß, Weiterverarbeitung oder sachwidrige beziehungsweise 
nachlässige Behandlung, und ohne unsere Genehmigung erfolgte Änderungen schlie-
ßen jegliche Gewährleistung aus. Gewährleistungsansprüche können nur anerkannt wer-
den, wenn sie unverzüglich nach Feststellung der Fehlerhaftigkeit schriftlich bei uns erhoben 
werden. Der Kunde hat den Mangel stets entsprechend den Bindemittelvorschriften durch eine 
normgemäße Probenahme und Untersuchung in einem staatlich anerkannten Straßenbaula-
boratorium nachzuweisen. Bei Ersatzlieferung wird die ersetzte Ware unser Eigentum.  

8.4. Wir leisten ausschließlich im Falle zwingender gesetzlicher Vorschriften Ersatz für ent-
standene Schäden. D.h. insbesondere: Es wird in jedem Fall ein Schadenersatz nur ab 
Vorliegen grober Fahrlässigkeit (ausgenommen bei Personenschäden), die vom Ge-
schädigten nachzuweisen ist, und nur für die Kosten der reinen Schadensbehebung ge-
leistet, nicht aber für indirekte und Folgeschäden. Schadenersatzansprüche verjähren 
innerhalb von einem Jahr ab Kenntnis des Schadens und des Schädigers, jedenfalls 
nach fünf Jahren ab Gefahrübergang. 

8.5. Allfällige Regressforderungen, die Vertragspartner oder Dritte gegen uns aus dem Titel Pro-
dukthaftung (PHG) richten, sind ausgeschlossen, es sei denn der Regressberechtigte weist 
nach, dass der Fehler in unserer Sphäre verursacht und zumindest grob fahrlässig verschuldet 
worden ist.  

9. ABNAHME, ABRUF, RÜCKGABE 
9.1. Bei Annahmeverzug sind wir berechtigt, die versandfertige Ware auf Kosten und Gefahr des 

Bestellers einzulagern und unter Berücksichtigung aller entstehenden Kosten als geliefert in 
Rechnung zu stellen. Bei Annahmeverzug über einen Zeitraum von zwei Wochen hinaus sind 
wir auf jeden Fall berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten und, unbeschadet weitergehender 
Ansprüche, vom Besteller einen pauschalierten Schadenersatz von 10% als Stornogebühr zu 
begehren.  

9.2. Auf Abruf gekaufte und von uns als abholbereit erklärte Ware ist binnen 3 Tagen abzunehmen.  

9.3. Bestellte Ware wird nicht zurückgenommen. Etwaige Rücklieferungen werden daher nicht an-
genommen und auf Kosten und Gefahr des Bestellers zurückgeschickt. Bei Rücknahmen auf-
grund einer Einzelvereinbarung werden die Entsorgungskosten in Rechnung gestellt.  

10. ALLGEMEINES, ERFÜLLUNGSORT, GERICHTSSTAND, SALVATORISCHE 
KLAUSEL 

10.1. Der Kunde erteilt seine Zustimmung, dass personenbezogene Daten in Erfüllung des Vertrages 
von uns gespeichert und verarbeitet werden, sowie von uns zum Zweck der Information und 
Geschäftsabwicklung bis auf Widerruf an „office@vialit.at“ genutzt werden. Änderungen der 
Geschäftsadresse sind, solange Rechtsgeschäfte nicht beidseitig vollständig erfüllt sind, be-
kannt zu geben, andernfalls Erklärungen an die zuletzt bekannt gegebene Adresse als zuge-
gangen gelten.  

10.2. Erfüllungsort für die Lieferung und Zahlung ist das Werk Braunau. Das für den Sitz unserer 
Gesellschaft sachlich zuständige Gericht ist alleiniger Gerichtsstand bei allen sich aus diesem 
Vertragsverhältnis mittelbar oder unmittelbar ergebenden Streitigkeiten. Auf die Vertragsbezie-
hungen zwischen dem Besteller und uns ist österreichisches Recht, nicht aber das UN – Kauf-
recht, anzuwenden. Wir behalten uns aber die Wahl vor, das im Partnerland geltende Recht 
zugrunde zu legen.  

10.3. Zwingende Rechte eines Verbrauchers nach Konsumentenschutzgesetzen (insb. KSchG, 
VGG) werden durch die vorgenannten Bedingungen nicht eingeschränkt.  

10.4. Bei Lieferungen in das Ausland oder mehrsprachigen Vertragsversionen ist als Basis der Ver-
tragsauslegung immer die österreichische Fassung ausschlaggebend.  

10.5. Sollte eine oder mehrere Geschäftsbedingungen im Widerspruch zur gültigen Rechtsordnung 
sein oder werden, so wird die Wirksamkeit der übrigen Bedingungen dadurch nicht berührt. 
Anstelle der unwirksamen Bedingung gilt eine Bedingung als vereinbart, die der Zwecksetzung 
dieser Bedingung wirtschaftlich am nächsten kommt.  

10.6. Im Falle einer (Teil-)Rechtsnachfolge von Vialit Asphalt GmbH & Co.KG gehen die Rechte und 
Pflichten aus Rechtsgeschäften auf den jeweiligen Rechtsnachfolger über.  

 

Stand: Juni 2026 

 

VIALIT Asphalt GmbH & Co.KG. 
Firmenbuchnummer: FN 200230g 

 
 
 1661 – CPR – 0248 (Kationische Bitumenemulsionen nach EN 13808)  
 0988 – CPR – 1166 (Asphaltmischgut nach EN 13108) 


